
Festsetzungen B-Plan Nr. 3 „An der Bietnitz“ 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Bauausschusses Pinnow, 
 
auf der Sitzung am 16.10.2019 haben Sie beschlossen, die Rückbauforderung hinsichtlich des 
Zauns An der Bietnitz 84 auszusetzen. Es wurde am 02.11.2109 eine Ortsbegehung 
durchgeführt und anschließend sollte nochmals beraten werden. 
 
Gemäß B-Plan Textteil Punkt 10 ist zu Einfriedungen folgendes festgesetzt: 
Als Einfriedungen sind Hecken mit heimischen Laubgehölzen (keine Nadelgehölze), 
Drahtzäune und Holzzäune mit senkrechter Lattung zulässig. Nicht zulässig sind Holzzäune 
mit waagerechter Lattung, Jägerzäune o.ä., außerdem Mauern, schmiedeeiserne Zäune sowie 
Zäune mit durchgehendem Bodensockel.  
Die Zäune dürfen maximal 1,0 m hoch sein. 
 
Diese Festsetzungen sind sehr speziell und detailliert und daher schwer durchzusetzen und 
zu kontrollieren. 
Die Gemeinde sollte überlegen, ob eine Änderung des B-Plans hinsichtlich der Festsetzung 
zu den Einfriedungen sinnvoll ist. 
Eine Höhenbegrenzung im Vorgartenbereich ist sinnvoll, um Sichtbehinderungen 
auszuschließen. Im hinteren Grundstücksbereich sollten die Festsetzungen geändert werden. 
Hierzu sollte der BA Vorschläge erarbeiten. 
 
Die Rückbauverfügung sollte dann zunächst aufgehoben werden.  
Ob nach einer Änderung der Festsetzungen die Einfriedung An der Bietnitz 84 den 
Festsetzungen entspricht, bleibt abzuwarten.  
Es sind jedoch im begründeten Einzelfall auch durch die Gemeinde zu erteilende 
Abweichungen von den Festsetzungen möglich. 
 
Es wird empfohlen, nachfolgenden Beschluss zu fassen: 
Der Bauausschuss empfiehlt die Änderung des B-Plans Nr. 3 „An der Bietnitz“ hinsichtlich der 
Festsetzung zu den Einfriedungen.  
Inhalt der Änderung:…………………….. 
 
Die Rückbauverfügung gegen den Eigentümer An der Bietnitz 84 wird zunächst aufgehoben. 
 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
B. Siraf 
Sachbearbeiterin 
Stadt-und Gemeindeentwicklung 
 
 











Zuarbeit für den Bauausschuss der Gemeinde Pinnow
(Auftrag Amt gemäß Sitzung vom 20.08.2019)

Ausgleichsmaßnahmen / Kompensationsmaßnahmen

Pinnow, Am Kiessee B-Plan Nr. 20

Im Bebauungsbegiet selbst (A1-A2) mit Erschließungsmaßnahme ausgeschrieben

A1: Pflanzungen von Hochstämmen im B-Gebiet, insgesamt 39 Stück
Lage: Baugebiet Am Kiessee bereits umgesetzt

A2: Anlage von flächigen Gehölzpflanzungen im B-Gebiet, Fläche insgesamt 
      2.646 m² 
Hiervon sind auch Flächen auf den Flurstücken 81/12 und 81/13 betroffen 
(Mehrfamilienhäuser). 

bereits umgesetzt

Außerhalb des Baugebiets (A3-A5)

A3: Anlage von Feldhecken, ca. 911 Sträucher
Lage: Gemarkung Pinnow, Flur 1, Flurstück 104 (Weg wischen Pinnow Am See und 
Dekohaus Möller) bereits umgesetzt

A4: Hochstammpflanzung, 27 Hochstämme
Lage: Gemarkung Pinnow, Flur 1, Flurstück 105 (Weg zwischen Pinnow Am See und 
Dekohaus Möller) bereits umgesetzt

A5: Anlage naturnaher Wiesen, Aussaat mehrjähriger Gräser und Kräuter
Lage: Gemarkung Pinnow, Flur 1, Flurstück 104 (s.o.) bereits umgesetzt

Zusätzlich wurde während der Baumaßnahme mit Gemeindevertreterbeschluss die 
zusätzliche Heckenpflanzung entlang der Straße Mitteltrift umgesetzt.
Nachtrag 04: insgesamt ca. 135 Pflanzen bereits umgesetzt

Crivitz, den 23.08.2019

K. Witte
Sachbearbeiterin
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